
 

 

Newsletter 6/2007 

Vereinfachtes Abrechnungsverfahren  
 
Guten Tag 
 
Beschäftigen Sie stunden- oder tageweise eine Aushilfe, die Ihnen im Betrieb, 
im Haushalt oder im Garten zur Hand geht? Dann kennen Sie wahrscheinlich 
das Dilemma: Die Hilfe ist hoch willkommen, doch die Abrechungsformalitäten 
machen Ihnen das Leben schwer.  
 
Mit dem neuen vereinfachten Abrechungsverfahren macht Ihnen die 
Ausgleichskasse Schwyz das Leben leichter.   
 
Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber können davon freiwillig Gebrauch 
machen; es erleichtert Ihnen die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge 
(AHV/IV/EO, ALV, Familienzulagen) und gleichzeitig der Steuern. Ob 
Ausländer oder Schweizer: Mit der neuen Quellensteuermöglichkeit sind auch 
gleich die direkten Steuern abgegolten. Endlich also eine schnellere, 
einfachere und formlosere Abrechnungsmöglichkeit für Sozialversicherungen 
und Steuern.  
 
Auf unserer Internetseite www.ausgleichskasse.ch -> AHV-Beiträge -> Kleine 
Arbeitgeber finden Sie eine Übersicht und alle notwendigen Informationen:   
http://www.ausgleichskasse.ch/content/sz/dienstl_ahv_kleineAG.aspx?sub=beit 
 
Bei Fragen können Sie sich kostenlos an Herrn Josef Schibig wenden. Sie 
erreichen ihn unter 041 819 04 71 oder josef.schibig@aksz.ch. Zusammen 
können wir dem Papiertiger einige Zähne ziehen!  
 
Und das Wichtigste wollen wir nicht vergessen: Dank und Glückwunsch! Das 
Team der Ausgleichskasse / IV-Stelle Schwyz wünscht Ihnen recht erholsame 
Festtage und alles Gute für das Jahr 2008! Wir danken für die gute 
Zusammenarbeit und werden Sie auch im kommenden Jahr regelmässig mit 
unseren Newsletters zu aktuellen Themen aus der sozialen Sicherheit 
bedienen.  
 
Wir grüssen Sie freundlich 
Ausgleichskasse / IV-Stelle Schwyz 
 
Schwyz, 24. Dezember 2007  
 

 

 

Besuchen Sie uns im Internet : http://sz.ausgleichskasse.ch 
 

Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter austragen lassen. Klicken Sie einfach HIER, um sich abzumelden. 
 


